
 Mitzubringende Unterlagen für die Dienstleistungen der  
 Fahrerlaubnisbehörde 
 
 

  Stand: 16. Juli 2020 

  

Biometrisches Passbild 
Personalausweisoder  
Reisepass mit 
Meldebescheinigung 

Bestätigung Schulung 
Erste Hilfe 

Sehtestbescheinigung 
(nicht älter als 2 Jahre) 

Führerschein 

ärztliche Untersuchung 
(nicht älter als 1 Jahr) 
und augenärztliche 
Untersuchung 
(nicht älter als 2 Jahre) 

Nachweis über 
besondere Eignung 
nach Anlage 5 Nr. 2 FeV 
(nicht älter als 1 Jahr) 5) 

aktuelles Führungs-
zeugnis (zur Vorlage bei 
einer Behörde) 6) 

Ersterteilung 1) * * * 
für Klassen: 

A,A1,A2,AM,B,BE,L,T 
  

für Klassen: 
C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,D

E 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

Erweiterung * * * 
für Klassen: 

A,A1,A2,AM,B,BE,L,T 
* 

für Klassen: 
C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,D

E 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

Ersatz-Führerschein 2)  * * 
            

Umschreibung einer 
Dienstfahrerlaubnis 

* * 
    

Dienstführer-schein, 
EU-Führerschein       

Internationaler 
Führerschein 3) * * 

    
* 

      
Änderungen im 
Führerschein (z.B. 
Name) 4) 

* * 
    

* 
      

1) Für begleitetes Fahren ab 17 Jahren ist außerdem eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten, die Einverständniserklärung und Kopie vom Führerschein jeder Begleitperson sowie Kopien vom 
Personalausweis einzureichen. 

2) Beim Verlust des Führerscheines müssen Sie eine eidesstattliche Versicherung persönlich in den Räumlichkeiten der Führerscheinstelle abgeben. (30,70 €). Bei Diebstahl ist eine Anzeige bei der Polizei 
notwendig und mitzubringen. 

3) Wenn Sie Inhaber eines Papierführerscheins (erteilt vor dem 01.01.1999) sind und dieser nicht im Burgenlandkreis ausgestellt wurde, benötigt die Fahrerlaubnisbehörde eine Karteikartenabschrift oder 
Ihre VK 30 Karte(n) der ausstellenden Behörde. 

4) Bitte beachten Sie, dass Ihr Name im Personalausweis bereits geändert sein muss, oder es ist die originale Namensänderungsurkunde mitzubringen. 
5) Bewerber um die Erteilung oder Verlängerung einer Fahrerlaubnis der D-Klassen müssen besondere Anforderungen bezüglich der Belastbarkeit, Orientierung und Reaktionsfähigkeit erfüllen. Diese 

werden in einem psychologischen Testverfahren nach Anlage 5 Nr. 2 FeV überprüft. 
6) Das Behördenführungszeugnis können Sie direkt bei Ihrer persönlichen Vorsprache am Schalter alternativ über das zuständige Einwohnermeldeamt beantragen. 

 

 



 Mitzubringende Unterlagen für die Dienstleistungen der  
 Fahrerlaubnisbehörde 
 
 

  Stand: 16. Juli 2020 

  

Biometrisches Passbild 

Gültiger Licht-
bildausweis/ Reisepass 
i.V.m. 
Meldebescheinigung 
des 
Einwohnermeldeamt 

Bestätigung Schulung 
Erste Hilfe 

Sehtestbescheinigung 
(nicht älter als 2 Jahre) 

Führerschein 1) 

Ärztlicher (nicht älter 
als 1 Jahr)/ augen-
ärztlicher (nicht älter als 
2 Jahre) Nachweis 

Nachweis über 
besondere Eignung 
enspr. Anlage 5 Nr. 2 
FeV (nicht älter als 1 
Jahr) 

aktuelles Führungs-
zeugnis (zur Vorlage bei 
einer Behörde) 5) 

Verlängerung+  
Schlüsselzahl 95 
Module 2) 6) 

* * 
    

* 
für Klassen: 
C1,C1E,C,CE,D1,D1E, 
D,DE 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE- ab dem 
50. Lebensjahr 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

Erteilung Fahrerlaubnis 
zur 
Fahrgastbeförderung 4)  
3)   

* 

bei Krankenkraft-wagen   

* * * * 

Erweiterung 
Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung 4) 

  

* 

bei Krankenkraft-wagen   

* 

* 
(Nicht zwingend 
notwendig, wenn 
Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung 
noch gültig) 

ab dem 60. Lebensjahr * 

Verlängerung 
Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung   

* 
    

* * ab dem 60. Lebensjahr * 

Ersatz Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung 

  
* 

    
* 

      

1) Wenn auf Grund von Verlust der Führerschein nicht eingereicht werden kann, ist eine Eidesstattliche Versicherung oder eine polizeiliche Diebstahlsanzeige abzugeben. Die Eidesstattliche - Versicherung 
kann bei der Fahrerlaubnisbehörde aufgenommen werden. 

2) Wenn Sie Inhaber eines Papierführerscheins sind und dieser nicht im Burgenlandkreis  ausgestellt wurde, benötigt die Fahrerlaubnisbehörde eine Karteikartenabschrift und Ihre VK- 30 Karten(n) der 
ausstellenden Behörde. 

3) Sie müssen im Besitz eines EU-Kartenführerscheines sein. 
4) Für Taxen ist zusätzlich ein Nachweis über die bestandene Ortskenntnisprüfung in der Behörde abzulegen.  
5) Das Behördenführungszeugnis können Sie direkt bei Ihrer persönlichen Vorsprache am Schalter alternativ über das zuständige Einwohnermeldeamt beantragen. 
6) Bei Eintragung der Schlüsselzahl 95 entfällt der ärztliche Nachweis. 

 

  

 



 Mitzubringende Unterlagen für die Dienstleistungen der  
 Fahrerlaubnisbehörde 
 
 

  Stand: 16. Juli 2020 

  

Biometrisches Passbild 

Gültiger Licht-
bildausweis/ Reisepass 
i.V.m. 
Meldebescheinigung 
des 
Einwohnermeldeamt 

Bestätigung Schulung 
Erste Hilfe 

Sehtestbescheinigung 
(nicht älter als 2 Jahre) 

Führerschein 1) 

Ärztlicher (nicht älter 
als 1 Jahr)/ augen-
ärztlicher (nicht älter als 
2 Jahre) Nachweis 

Nachweis über 
besondere Eignung 
enspr. Anlage 5 Nr. 2 
FeV (nicht älter als 1 
Jahr) 

aktuelles Führungs-
zeugnis (zur Vorlage bei 
einer Behörde) 6) 

Umtausch in EU-
Kartenführerschein 3) 

* * 
    

* 
      

Umtausch EU-
Fahrerlaubnis/ 
ausländische 
Fahrerlaubnis aus 
Drittstaaten siehe 
Anlage 11 FeV 2) 

* * 

    

* 

      
Umtausch einer 
ausländischen 
Fahrerlaubnis aus 
sonstigen Drittstaaten 
siehe Anlage 11 FeV 2) 

* * * 
für Klassen: 

A,A1,A2,AM,B,BE,L,T 
* 

für Klassen: 
C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,D

E 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

Neuerteilung nach 
Entzug 4) 

* * * 
für Klassen: 

A,A1,A2,AM,B,BE,L,T 
 

für Klassen: 
C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,D

E 

für Klassen: 
D1,D1E,D,DE 

* 

Führerschein-Abgabe 
aufgrund Fahrverbot 5) 

 *   *    

1) Wenn auf Grund von Verlust der Führerschein nicht eingereicht werden kann, ist eine Eidesstattliche Versicherung oder eine polizeiliche Diebstahlsanzeige abzugeben. Die Eidesstattliche - Versicherung 
kann bei der Fahrerlaubnisbehörde aufgenommen werden. 

2) Zusätzlich bedarf es einer beglaubigten Übersetzung des ausländischen Führerscheines (außer EU-Führerschein). 
3) Wenn Sie Inhaber eines Papierführerscheins sind und dieser nicht im Burgenlandkreis ausgestellt wurde, benötigt die Fahrerlaubnisbehörde eine Karteikartenabschrift und Ihre VK 30 Karte(n) der 

ausstellenden Behörde. 
4) Die Schulung in Erster Hilfe umgreift 9 Unterrichtseinheiten. Jedoch werden Nachweise über 8 Doppelstunden weiterhin anerkannt. Nachweise über die Unterweisung der Lebensrettenden 

Sofortmaßnahmen werden nicht anerkannt,  
5) Zusätzlich benötigt die Fahrerlaubnisbehörde den Original Bußgeldbescheid (der Bußgeldbehörde, bei Fahrverboten durch Gerichte erfolgt die Abgabe des Führerscheins auf dem jeweiligen Gericht). 
6) Das Behördenführungszeugnis können Sie direkt bei Ihrer persönlichen Vorsprache am Schalter alternativ über das zuständige Einwohnermeldeamt beantragen. 


